
II. Kapitel 
Grundsätze und Organe des Staates

1. Abschnitt 
Grundsätze

Artikel 41

(1) Die Deutsche Demokratische Republik ist ein rechtsstaatlich 
verfaßter demokratischer und sozialer Bundesstaat und besteht 
aus den Ländern ... Sie bekennt sich zu dem Ziel der Schaffung 
einer gesamteuropäischen Friedensordnung, welche die durch 
den Zweiten Weltkrieg in Deutschland geschaffene Lage auf der 
Grundlage der Aussöhnung mit allen Völkern, die von Deutschen 
unterdrückt und verfolgt wurden, überwindet. In diesem Rahmen 
wird das deutsche Volk über die staatliche Gestaltung Deutsch
lands selbst bestimmen.

(2) Die Deutsche Demokratische Republik bekennt sich zu dem 
Ziel der Herstellung der Einheit der beiden deutschen Staaten.

Artikel 42

(1) Träger der Staatsgewalt ist das Volk.

(2) Die Gesetzgebung ist an die Normen der Verfassung, die 
vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an die Verfas
sung sowie an Gesetz und Recht gebunden.

(3) Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind unmittelbar 
geltendes Bundesrecht.

Artikel 43

Die Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik trägt 
die Farben schwarz-rot-gold. Das Wappen des Staates ist die 
Darstellung des Mottos „Schwerter zu Pflugscharen“ .

Artikel 44

(1) Durch Gesetz, das der Zustimmung der Länderkammer be-

29


